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Antwort der Verwaltung
auf die Anfrage der

für die Si tzung des Verwaltu ngsausschusses am

THEMA

Antwort erteilt

Für die Begri f f l ichkei ten der , ,Frakt ion" und der , ,Gruppe" gem. S 57 Nds.
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) gibt  es keine gesetzl iche Def ini t ion. lm Sprachgebrauch
geht man bei  , ,Frakt ionen" von einem Zusammenschluss von Ratmitgl iedern des gleichen
Wahlvorschlags aus.
Bei , ,Gruppen" spr icht man von al len anderen Zusam menschlüssen, etwa von Einzelbewerbern
miteinander.  von Frakt ionen miteinander oder von Einzelbewerbern mit  Frakt ionen (siehe auch $ 18
Abs. 1 und 2 der Geschäftsordnu ng).
Gruppen sind den Frakt ionen gleichgestel l t .  Das bedeutet,  dass sowohl eine,,Frakt ion" als auch die

, ,Gruppe" Tei le und ständige Gl iederung des Rates sein können. Sie haben den technischen Ablauf
der Meinungsbi ldung und Beschlussfassung in gewissen Grade zu steuern und damit  zu er leichtern
(vgt.  Thiele,  NKomVG, 1.  Auf l .  2011, zu S 57).  Mitgl ieder einer Frakt ion oder Gruppe können nur
Ratsmitgl ieder sein.

Dies vorausgeschickt wird die Anfrage wie folgt beantwortet:

zu1 . )

Gem. g 57 Abs.2 Satz 1 NKomVG wirken Frakt ionen und Gruppen bei  der Wil lensbi ldung und
Entsch; idungsf indung im Rat,  Verwaltungsausschuss und in den Ausschüssen mit .  Gruppen haben

die gleiche Rechtsstel lung wie Frakt ionen. Aufgrund der recht l ichen Gleichstel lung von Frakt ionen

und Gruppen haben auch Gruppen bspw. das Recht Akteneinsrcht zu ver langen (S 58 Abs 4

NKomVG), f inden Berücksicht igung bei  der s i tzvertei lung in den Ausschüssen (s 71 Abs 2,3,4,8

NKomVG) und die Stel lvertreter im Verwaltungsausschuss können sich gegenseit ig vertreten ($ 75

Abs 1 NKomVG).

Die in der Geschäftsordnung näher beschr iebenen Rechte (Antragsrecht,  Rederecht etc) gel ten

sowohl für das einzelne Ratsmitgl ied, als auch für Frakt ionen und Gruppen

Innerhalb einer Gruppe bestehen betei l igte Frakt ionen fort .  Einschränkungen bestehen aber dort ,

wo eine Frakt ion ggf.  d ie gleiche Rechte gel tend machen wi l l ,  wie die Gruppe, an der s ie betei l igt

ist. Hat die Gruppä Uas belreffende Recht bereits ausgeübt (wie z.B. das Vorschlagsrecht gem SS
7.1 l l ,  105 |  NKomVG), kann eine betei l igte Frakt ion diese gleichen Rechte nicht noch einmal

beanspruchen  (Th ie le ,  a .a .O .  S  57  R .3  a .E . )



zu 2 . )

Pflichten speziell für Gruppen bestehen
Ratsmitgl iedes (vSl SS 40-42 NKomVG)
Nachweise über Verwendungen zu führen (S

zu 3 . )

nicht. Hier sei auf die Pfl ichten jedes einzelnen
und die Pfl ichten der Fraktionen, beispielsweise

1 I Geschäftsordnung). hingewiesen.

Ein Gruppenvorsi tz kann selbstverständl ich instal l ier t  werden. Die Regelung der inneren

Organisai ion obl iegt der Frakt ion /  Gruppe. Innerhalb einer Gruppe können die betei l igten

Fräkt ionen fortbestehen bleiben und sie bleiben grundsätzl ich auch handlungsfähig (s o.  Zi f f .  1)

zu  4 . )

Die recht l iche Zulässigkei t  wird sich letzt l ich nach der noch zu er lassenden neuen

Entschädig ungssatzung r ichten. Vorsi tzende von Gruppen stehen Frakt ionsvorsi tzenden gleich

Al lerdings ersiheint  es,  wenn der Gruppe auch eine Frakt ion angehÖrt,  angemessen, die erhÖhte

Aufwanäsentschädigung nur entweder dem Gruppen- oder dem Frakt ionsvorsi tzenden zu

gewähren (vgl .  Thiele.  l iommentar zum NKomVG zu $ 55 Abs 2).  Dies wurde und wird bei  der Stadt

Gött ingen auch so Prakt iz iert .

zu 5.)

Bei der Berechnung der Geschäftsbedürfnisse wird die Summe der Mitgl ieder der Gruppe, so als ob

es sich um eine Fiakt ion handeln würde, zugrunde gelegt.  lm Ergebnis ergibt  dies den gleichen

Betrag wie bei  einer Frakt ion mit  der gleichen Anzahl von Mitgl iedern'

Auf Redeordnung und andere Aspekte der Geschäftsordnung hat die Gruppenbi ldung keine

Auswirkung. Die Äechte (2. B. Rederecht, Antragsrecht, etc.) gelten für jedes Ratsmitglied

zu  6 . )

Die rechf l iche zulässigkei t  wird letzt l ich von der Geschäftsordnung des Rates abhängen, welche

noch zu verabschiede; ist .  Es lässt s ich aber festhal ten, dass z.B. eine Gruppenbi ldung in der

" l l " in ig"n 
Absicht,  Aufwandsentschädig u ngen für mögl ichst v iele Vorsi tze -oder 

mehrfache

Frakt iönszuweisungen zu erzielen, außeihah des Zwecks von Frakt ionen und Gruppen läge und

als missbräuchl ich zu behandeln wäre (vgl .  Thiele:  Kommentar zum NKomVG zu S 57'  S. 142)

J"Oolf .  f rnn leder Abgeordnete jede-ei t  seine Fraktton oder Gruppe ver lassen. Sol l te s ich

außerdem eine Gruppe etwa nach Bi ldung der Ausschüsse auf lösen, wäre eine

Äusschussumbi ldung unier Berücksicht igung der dann bestehenden neuen Meh rhei tsverhäl tnisse

notwendlg.
Dem GrJndsatz des freien Mandats folgend ergibt  s ich, dass Frakt ionszwang nicht ausgeübt

werden darf.
Die Frakt ionsdiszip|n setzt  jedoch voraus, dass die Bi ldung einer Frakt ion/Gruppe und die

Wrl lensbi ldung innerhalb dieser nur dann sinnvol l  ist ,  wenn sich das Ratsmitgl ied freiwi l l ig dem

E;gJ; i .  der-Meinungsbi ld u ng unterwir f t .  Dies_hat das Ratsmitgl ied mit  seiner Zust immung zur

Fr inionr_ oder Gruppenbi ldJng anerkannt.  Es ist  Grundvoraussetzu ng des demokrat ischen

Hrr"n in" iLpr in. ips,  dass sich oie intertegene Minderhei t .  e iner Mehrhei tsentscheidung beugt und sie

ö"Ä"i . r .Ä" i t r i "n mit  der Mehrhei t  nach- außen vertr i t t  (vgl  Blum: Kommentar zum NKomVG S 57

Rn 22).
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